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(54) Bezeichnung: Batteriezelle mit Schutzfolie und verbessertem Sicherheitsverhalten

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Batteriezelle (1), ins-
besondere ein Lithium-Ionen-Akkumulator vorgestellt. Die
Batteriezelle weist ein Gehäuse (11) und ein Elektrodenele-
ment (3) auf. Das Elektrodenelement (3) ist dabei im Ge-
häuse (11) angeordnet. Ferner weist die Batteriezelle (1) ei-
ne Schutzfolie (9) auf, die zwischen dem Elektrodenelement
(3) und dem Gehäuse (11) angeordnet. Die Schutzfolie (9)
ist ausgeführt, das Elektrodenelement (3) vor mechanischen
Einwirkungen durch das Gehäuse (11) zu schützen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Batteriezellen können zum Beispiel einge-
setzt werden, um einen elektrischen Verbraucher
über längere Zeit mit elektrischer Energie zu versor-
gen. Dabei weisen Batteriezellen im Allgemeinen ei-
ne Anode, eine Kathode, einen Elektrolyten und ei-
nen zwischen Anode und Kathode angeordneten Se-
parator auf. Der Separator trennt die Anode und die
Kathode räumlich und elektrisch voneinander.

[0002] Die Anode und die Kathode sind von einem
Gehäuse umschlossen, welches als Hart- oder als
Weichschale ausgebildet sein kann. Im englischen
spricht man dabei von Hardcase oder Softpack. Das
Gehäuse kann mit Hilfe einer Plastikhalterung, auch
als Retainer bezeichnet, bestückt sein, um die Anode
und die Kathode elektrisch und mechanisch vom Ge-
häuse abzuschirmen.

[0003] Bei einer Beschädigung oder Zerstörung des
Gehäuses können Teile des Gehäuses ins Innere der
Batteriezelle eindringen und gegebenenfalls einen in-
ternen Kurzschluss hervorrufen, welcher durch den
dadurch fließenden Kurzschlussstrom die Zelle er-
wärmen bzw. erhitzen kann. Dadurch kann es unter
Umständen zu einer großen Energie- und Schadstoff-
freisetzung kommen.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Es kann daher ein Bedarf an einer Batterie-
zelle mit einem verbesserten Zell-Design hinsichtlich
Sicherheitsverhalten und einem verbesserten Her-
stellungsverfahren für eine entsprechende Batterie-
zelle bestehen, die gegebenenfalls gleichzeitig eine
kostengünstigere Herstellung einer Batteriezelle er-
möglichen.

[0005] Dieser Bedarf kann durch den Gegenstand
der vorliegenden Erfindung gemäß den unabhängi-
gen Ansprüchen gedeckt werden. Vorteilhafte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung sind in
den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0006] Im Folgenden werden Merkmale, Einzelhei-
ten und mögliche Vorteile einer Vorrichtung gemäß
Ausführungsformen der Erfindung im Detail disku-
tiert.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird eine Batteriezelle vorgestellt, die ein Gehäu-
se und ein im Gehäuse angeordnetes Elektroden-
element aufweist. Ferner weist die Batteriezelle ei-
ne Schutzfolie auf, die zwischen dem Elektrodenele-
ment und dem Gehäuse angeordnet ist. Dabei ist die
Schutzfolie ausgeführt, das Elektrodenelement vor

mechanischen Krafteinwirkungen durch das Gehäu-
se zu schützen.

[0008] Anders ausgedrückt basiert die Idee der vor-
liegenden Erfindung darauf, dass die Batteriezelle
im Inneren eine Schutzfolie mit hoher mechanischer
Durchstoßfestigkeit aufweist, die um das Elektro-
denelement gewickelt ist. Die Schutzfolie kann da-
bei sowohl eine Isolationsfunktion und einen thermi-
schen Schutz zwischen dem Elektrodenelement und
dem Gehäuse übernehmen als auch gleichzeitig ei-
ne Schutzfunktion des Elektrodenelements z.B. vor
scharfkantigen Gegenständen erfüllen. Des Weite-
ren kann diese Schutzfolie eine Haltefunktion erfül-
len, indem sie z.B. als Klebefilm ausgeführt ist und
so das Elektrodenelement beim Zusammenbau und
beim Einführen ins Gehäuse in Form hält.

[0009] Die Schutzfolie kann dabei z.B. das bisher
verwendete Plastikhalteelement ersetzten. Im Ver-
gleich zu den bisher verwendeten Plastikhalteele-
menten kann die Schutzfolie dünner, also mit weniger
Volumen und weniger Gewicht ausgeführt sein. Die
Materialstärke bzw. Dicke der Schutzfolie kann dabei
so gewählt werden, dass diese möglichst dünn und
dennoch widerstandsfähig genug ist, um z.B. Splitter
des Gehäuses vom Elektrodenelement fernzuhalten.
Durch die Verwendung der Schutzfolie können Her-
stellungskosten eingespart werden, da diese wesent-
lich kostengünstiger als ein Plastikhalteelement sein
kann. Ferner kann im Vergleich zu bekannten Batte-
riezellen mit Plastikhalteelementen bei Verwendung
der Schutzfolie eine Platzersparnis innerhalb der Bat-
teriezelle erreicht werden. Hierdurch kann das Elek-
trodenelement bei gleichbleibenden Gehäusedimen-
sionen vergrößert werden. Auf diese Weise kann die
Energiedichte (volumetrisch) und die spezifische En-
ergie (gravimetrisch) der Batteriezelle erhöht werden.

[0010] Die Schutzfolie weist dabei eine Materialstär-
ke auf, die z.B. größer ist als die Materialstärke des in
der Batteriezelle verwendeten Separators. Durch die
entsprechende Wahl der Materialstärke und des Ma-
terials der Schutzfolie kann die Schutzfolie höheren
mechanischen Belastungen standhalten, als z.B. der
Separator. Ferner kann die Schutzfolie relativ dünn,
mechanisch widerstandfähig und flexibel bzw. elas-
tisch, und ferner chemisch und elektrochemisch sta-
bil sein.

[0011] Insgesamt weist die Schutzfolie eine hohe
Eindringfestigkeit auf und kann einen Kurzschluss
des Elektrodenelements durch eindringende Gehäu-
seteile verhindern. Ferner kann die Schutzfolie ge-
gebenenfalls ein Auslaufen einer Elektrolytflüssigkeit
verhindern. Hierzu kann die Schutzfolie z.B. Tüten-
förmig ausgeführt sein bzw. das Elektrodenelement
komplett umhüllen.
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[0012] Die Batteriezelle kann beispielsweise in Hy-
brid- oder in rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen
und Transportmitteln verwendet werden. Ferner kann
ein die Batteriezelle auch stationär, beispielsweise an
Gebäuden zum Beispiel in Zusammenhang mit So-
larzellen, verwendet werden. Ferner kann die Batte-
rie für transportable Geräte, wie z.B. MP3-Player und
Mobil-Telefone eingesetzt werden.

[0013] Mehrere der erfindungsgemäßen Batteriezel-
len können zu einem Batteriemodul zusammenge-
fasst sein. Ein Batteriemodul kann z.B. zwischen
4 und 24 Batteriezellen aufweisen. Die Batteriezel-
len können beispielsweise als Lithiumionenbatterien
ausgeführt sein. Ferner können die Batteriezellen als
Lithiumschwefelakkus ausgeführt sein.

[0014] Vorzugsweise ist die Batteriezelle als Lithi-
um-Ionen-Akkumulator ausgeführt. Der Lithium-Io-
nen-Akkumulator kann als wiederaufladbares galva-
nisches Element mit Interkalationselektroden ausge-
führt sein. Sogenannte Lithium-Ionen-Polymer-Zellen
oder Lithium-Polymer-Zellen sind Lithium-Ionen-Zel-
len, welche in einer Aluminiumverbundfolie verpackt
sind. Diese werden als Softpack bzw. Pouch bezeich-
net.

[0015] Das Elektrodenelement weist mindestens ei-
ne positive Elektrode, d.h. eine Kathode, und eine
negative Elektrode, d.h. eine Anode auf. Die Anode
kann im Falle eines Lithium-Ionen-Akkumulators z.B.
Graphit, Kohlenstoff, nonokristallines Silizium, Lithi-
umtitanat oder Zinndioxid aufweisen. Die Kathode
kann Lithium-Übergangs-Metalloxide wie z.B. Lithi-
um-Kobalt-Oxid LiCoO2, Lithium-Nickel-Oxid LiNiO2,
Lithium-Mangan-Spinell LiMn2O4 oder Lithium-Eisen-
phosphat LiFePO4 aufweisen.

[0016] Ferner kann das Elektrodenelement einen
Separator aufweisen. Der Separator trennt die Katho-
de und die Anode sowohl räumlich als auch elektrisch
voneinander. Ferner ist der Separator porös und da-
mit für Li-Ionen und für die Elektrolytlösung durchläs-
sig. Der Separator kann z.B. einen Kunststoff oder ein
Vlies aus Glasfaser aufweisen. Die Elektroden kön-
nen zusammen mit dem Separator zu Wickeln (so-
genannten „Jelly Rolls“) oder als gestapelte Einhei-
ten (als Stack bezeichnet) zusammengefügt bzw. zu-
sammengerollt sein.

[0017] Das Gehäuse der Batteriezelle kann ein elek-
trisch leitfähiges Material aufweisen. Insbesonde-
re kann das Gehäuse als sogenannte Weichscha-
le (Softpack) ausgeführt sein. Die Weichschale kann
dabei ein Kompositematerial, z.B. mit Aluminium und
Plastik aufweisen. Alternativ kann das Gehäuse als
Hartschale (Hardcase) ausgeführt sein. Dabei kann
die Hartschale ein Metall wie Edelstahl oder Alumini-
um aufweisen.

[0018] Ferner kann in der Batteriezelle ein Elektro-
lyt, insbesondere ein flüssiger Elektrolyt vorgesehen
sein. Der Elektrolyt kann ein wasserfreies Lösungs-
mittel wie Ethylencarbonat (EC), Ethyl-Methylcarbo-
nat (EMC) oder Dimethylcarbonat (DMC) aufweisen
(Aufzählung nicht vollständig). Ferner kann der Elek-
trolyt Leitsalze wie Lithiumhexaflurophosphat (LiPF6)
aufweisen. Des Weiteren können an der Batteriezelle
Stromabnehmer vorgesehen sein.

[0019] Die Schutzfolie kann z.B. das Elektrodenele-
ment komplett umgeben und dieses vor mechani-
schen Einwirkungen durch das Gehäuse schützen.
Die mechanischen Krafteinwirkungen können z.B.
bei einer Beschädigung oder Zerstörung der Batterie-
zelle bei einem Unfall entstehen. Wird z.B. eine ho-
he Kraft auf das Gehäuse ausgeübt, so kann das Ge-
häuse bzw. Splitter des Gehäuses ins Innere der Bat-
teriezelle und des Elektrodenelements gedrückt wer-
den. Die Schutzfolie hält diese auf Grund einer geeig-
neten Materialwahl und Materialstärke von dem Elek-
trodenelement fern bzw. verhindert ein Eindringen,
welches zu einem Kurzschluss führen könnte. Zudem
trennt die Schutzfolie die Elektroden vom Gehäuse
und verhindert dabei eine Korrosion eines Aluminium
basierten Gehäuses, die bei Kontakt der Anode (Kup-
fer Kollektror) mit dem Gehäuse stattfinden könnte.

[0020] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, weist die verwendete Schutzfolie eine Dicke
zwischen 18 und 100 µm auf. Insbesondere kann die
Dicke der Schutzfolie zwischen 25 und 100 µm und
vorzugsweise zwischen 25 und 50 µm liegen.

[0021] Diese Dicke bzw. Materialstärke ist dabei be-
sonders gut geeignet, die bei einer Beschädigung des
Gehäuses entstehenden Splitter nicht ins Innere des
Elektrodenelements eindringen zu lassen. Auch bei
etwaigem thermischem Stress schützt die Schutzfo-
lie den Wickel gegen das Gehäuse.

[0022] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung, kann die Schutzfolie mindestens eines
der folgenden Materialien aufweisen: Polyethylen
(PE), Polypropylen (PP) Polytetrafluorethylen (PT-
FE), fluoriertes Ethylen-Propylen, , Polyimid, Poly-
amid, Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Poly-
ethylennaphthalat (PEN). Ferner kann die Schutzfo-
lie eine Kombination der hier genannten Materialien
aufweisen. Diese Materialien können dabei beson-
ders chemisch, mechanisch bzw. elektrochemisch
widerstandsfähig sein. Besonders gute Ergebnisse
wurden mit Polyestern und Polyimid erzielt. Gemäß
einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung,
weist das Gehäuse ein elektrisch leitfähiges Mate-
rial und die Schutzfolie ein elektrisch isolierendes
Material auf. Somit kann die Schutzfolie neben der
Schutzfunktion auch eine Isolationsfunktion erfüllen.
Die Schutzfolie isoliert dabei das Elektrodenelement
elektrisch vom Gehäuse.
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[0023] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung weist die Batteriezelle einen flüssigen
Elektrolyten auf. Dabei ist das elektrisch isolierende
Material der Schutzfolie chemisch inert gegen den
flüssigen Elektrolyten. Das heißt, das Material der
Schutzfolie ist so gewählt, dass keine chemische Re-
aktion bzw. kein Lösen bzw. Quellen der Schutzfolie
durch den Elektrolyten stattfindet. Insbesondere kann
die Schutzfolie inert gegen Bestandteile des flüssigen
Elektrolyten, wie z.B. organischen Lösemittel und Li-
thiumsalze, sein.

[0024] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung, weist die Schutzfolie eine Adhesi-
onsschicht auf, welche in einem ersten Bereich der
Schutzfolie vorgesehen ist.

[0025] Die Adhesionsschicht kann ein Fixierungs-
material aufweisen, welches die Schutzfolie stoff-
schlüssig mit sich selbst und/oder mit dem Elek-
trodenelement verbindet. Beispielsweise kann die
Schutzfolie als Klebestreifen ausgeführt sein. Dabei
kann der erste Bereich der Schutzfolie einem Rand-
bereich der Schutzfolie entsprechen. Auf diese Wei-
se kann die Schutzfolie nachdem sie um das Elektro-
denelement gewickelt ist am Randbereich mit einem
zweiten Bereich der Schutzfolie den der Randbereich
überlappt verklebt werden.

[0026] Alternativ kann der erste Bereich der Schutz-
folie eine komplette dem Elektrodenelement zuge-
wandte Seite der Schutzfolie sein. Bei einer derar-
tigen Ausgestaltung kann die Schutzfolie beim Um-
wickeln des Elektrodenelements mit diesem verklebt
werden. Gleichzeitig kann die Schutzfolie in Berei-
chen, in denen sie sich selbst überlappt, mit sich
selbst verklebt werden.

[0027] Die Adhesionsschicht ermöglicht eine zuver-
lässige Fixierung der Schutzfolie am Elektrodenele-
ment und Hilft somit eine Delokalisierung der Schutz-
folie vom Elektrodenelement zu vermeiden.

[0028] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung weist die Adhesionsschicht mindestens
ein Material aus der folgenden Gruppe von Materia-
lien auf: Polysiloxan, Acrylat oder Kautschuk. Ferner
kann die Adhesionsschicht weitere Materialien und/
oder eine Kombination der hier genannten Materiali-
en aufweisen. Gute Ergebnisse wurden mit Polysilo-
xan- und Acrylat-Klebern erzielt.

[0029] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung, ist die Schutzfolie einlagig um das
Elektrodenelement gewickelt. D.h. eine Material-
schicht der Schutzfolie reicht aus, um eine ausrei-
chende Sicherheit der Batteriezelle z.B. vor Kurz-
schlüssen durch eindringende Metallsplitter zu ge-
währleisten. Im Gegensatz dazu würde eine Umwick-
lung des Elektrodenelementes durch einen Separator

selbst bei mehreren Lagen keine ausreichende me-
chanische Belastbarkeit bieten.

[0030] Ein mehrlagiges Umwickeln des Elektroden-
elements mit Separator oder Schutzfolie ist bei Ver-
wendung der Schutzfolie nicht nötig, da die Materi-
alstärke und das Material der Schutzfolie derart ge-
wählt sind, dass eine hohe Reißfestigkeit auch bei
einlagiger Umwickelung gewährleistet ist. Durch ein-
lagiges Umwickeln des Elektrodenelements mit der
Schutzfolie kann Bauraum innerhalb des Gehäuses
eingespart werden. Dieser Bauraum kann z.B. zu
einer vorteilhaften Vergrößerung des Elektrodenele-
ments, insbesondere des Wickels bzw. Stacks ge-
nutzt werden.

[0031] Die Schutzfolie kann lediglich in Teilberei-
chen des Elektrodenelements vorgesehen sein, an
denen das Gehäuse weniger mechanisch stabil ist
als in anderen Teilbereichen. Beispielsweise kann die
Schutzfolie lediglich an drei Seiten des Elektroden-
elements vorgesehen sein so dass das Elektroden-
element in Bereichen, in denen z.B. das Gehäuse
besonders stabil ist nicht durch die Schutzfolie ge-
schützt ist. Alternativ kann die Schutzfolie das kom-
plette Elektrodenelement umhüllen.

[0032] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form kann die Schutzfolie sich in bestimmten Teil-
bereichen überlappen. Zum Beispiel können an den
Ecken des Elektrodenelements bzw. des Gehäuses
risikobehaftete Bereiche vorliegen. Diese können be-
sonders gut durch den Einsatz der Schutzfolie ge-
schützt werden. Insbesondere kann die Schutzfolie
in derartigen Bereichen verstärkt sein. Die Verstär-
kung kann dabei z.B. durch eine höhere Material-
stärke bzw. -dicke umgesetzt werden. Ferner kann
die Schutzfolie z.B. an den Ecken des Elektrodenele-
ments gefaltet sein und sich überlappen.

[0033] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zur Herstellung einer oben be-
schriebenen Batteriezelle vorgestellt. Das Verfahren
weist die folgenden Schritte auf: Bereitstellen eines
Elektrodenelements; Bereitstellen eines Gehäuses;
Einlagiges Wickeln der Schutzfolie um das Elek-
trodenelement; Einfügen des Elektrodenelements in
das Gehäuse. Dabei ist die Schutzfolie ausgeführt,
das Elektrodenelement vor mechanischen Einwirkun-
gen durch das Gehäuse zu schützen.

[0034] Durch den Einsatz der Schutzfolie kann das
Einfügen des Elektrodenelements ins Gehäuse ver-
einfacht werden, da die Schutzfolie das Elektroden-
element in der notwendigen Form zusammenhält.
Ferner kann die Schutzfolie einen geringen Rei-
bungskoeffizienten aufweisen, so dass das Elektro-
denelement mit Hilfe der Schutzfolie leicht in das Ge-
häuse gleiten kann.
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[0035] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden dem Fachmann aus der nach-
folgenden Beschreibung beispielhafter Ausführungs-
formen, die jedoch nicht als die Erfindung beschrän-
kend auszulegen sind, unter Bezugnahme auf die
beigelegte Zeichnung ersichtlich.

[0036] Fig. 1 zeigt eine Explosionsdarstellung der
Batteriezelle gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung

[0037] Die Figur ist lediglich eine schematische Dar-
stellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. ih-
rer Bestandteile gemäß Ausführungsbeispielen der
Erfindung. Insbesondere Abstände und Größenrela-
tionen sind in der Figur nicht maßstabsgetreu wieder-
gegeben.

[0038] In Fig. 1 sind die Bestandteile einer Batterie-
zelle 1 in einer Explosionsdarstellung gezeigt. Im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist die Batteriezelle 1
als Lithium-Ionen-Akkumulator ausgeführt. Die Batte-
riezelle 1 weist ein Elektrodenelement 3 und ein Ge-
häuse 11 auf. Das Gehäuse 11 kann ein leitfähiges
Material wie z.B. Metall aufweisen. Dabei kann das
Gehäuse 11 potentialfrei sein oder auf dem elektro-
chemischen Potential einer der Elektroden im Inne-
ren der Batteriezelle 1 liegen.

[0039] Das Elektrodenelement 3 weist eine Anode 7
und eine Kathode 5 auf. Ferner ist zwischen Anode
7 und Kathode 5 ein Separator vorgesehen. Insbe-
sondere sind Anode 7, Kathode 5 und der Separator
zu sogenannten „Jelly Rolls“ zusammengefügt. Des
Weiteren kann im Elektrodenelement 3 ein Elektro-
lyt vorgesehen sein. Der Separator und der Elektrolyt
sind in Fig. 1 nicht dargestellt.

[0040] Um das Elektrodenelement 3 vor mechani-
schen Einwirkungen z.B. bei einer Beschädigung des
Gehäuses 11 zu schützen ist eine Schutzfolie 9 zwi-
schen dem Elektrodenelement 3 und dem Gehäuse
vorgesehen. Die Materialstärke der Schutzfolie 9 ist
dabei so gewählt, dass die Schutzfolie 9 möglichst
dünn ist und dabei ausreichende Durchstoßfestigkeit
bietet, um das Elektrodenelement 3 z.B. vor einem
Eindringen von Metallsplittern zu schützen.

[0041] Durch Verwendung der Schutzfolie 9 wird so-
mit das Sicherheitsverhalten der Batteriezelle 1 ver-
bessert. Ferner kann durch die Minimierung der Di-
cke der Schutzfolie 9 kann das Elektrodenelement
3 optimal dimensioniert werden. Des Weiteren kann
die Schutzfolie 9 Bauelemente wie z.B. einen Retai-
ner ersetzen. Hierdurch können Herstellungskosten
eingespart werden. Zusätzlich kann die Herstellung
durch die Verwendung der Schutzfolie 9 vereinfacht
werden, da die Schutzfolie 9 ausgeführt ist das Elek-
trodenelement 3 in Form zu halten und ein Verrut-
schen der Elektroden und des Separators zu Verhin-

dern. Auf diese Weise kann das Einführen des Elek-
trodenelements 3 in das Gehäuse 11 erleichtert wer-
den.

[0042] Die Schutzfolie 9 kann ferner ein elektrisch
isolierendes Material aufweisen oder aus diesem be-
stehen. Dadurch wird das Elektrodenelement 3 elek-
trisch vom Gehäuse 11 isoliert. Des Weiteren ist das
Material der Schutzfolie 9 chemisch und elektroche-
misch inert gegenüber dem Elektrolyten der Batterie-
zelle 1.

[0043] Sie Schutzfolie 9 kann mit Hilfe einer Ad-
hesionsschicht 13 an dem Elektrodenelement 3 fi-
xiert sein. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die Adhesionsschicht 13 in vier ersten Bereichen der
Schutzfolie 9 angeordnet. Diese befinden sich an
Rändern der dem Elektrodenelement 3 zugewandten
Seite der Schutzfolie 9. In einem alternativen Beispiel
kann die Schutzfolie 9 das Elektrodenelement 3 kom-
plett umhüllen und in einem Überlappungsbereich mit
der Adhesionsschicht 13 an sich selbst fixiert sein.

[0044] Abschließend wird angemerkt, dass Ausdrü-
cke wie „aufweisend“ oder ähnliche nicht ausschlie-
ßen sollen, dass weitere Elemente oder Schritte
vorgesehen sein können. Des Weiteren sei darauf
hingewiesen, dass „eine“ oder „ein“ keine Vielzahl
ausschließen. Außerdem können in Verbindung mit
den verschiedenen Ausführungsformen beschriebe-
ne Merkmale beliebig miteinander kombiniert wer-
den. Es wird ferner angemerkt, dass die Bezugszei-
chen in den Ansprüchen nicht als den Umfang der
Ansprüche beschränkend ausgelegt werden sollen.

Patentansprüche

1.     Batteriezelle (1), die Batteriezelle (1) aufwei-
send
ein Gehäuse (11); und
ein Elektrodenelement (3), welches im Gehäuse (11)
angeordnet ist;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Batteriezelle (1) ferner eine Schutzfolie (9) auf-
weist, die zwischen dem Elektrodenelement (3) und
dem Gehäuse (11) angeordnet ist;
wobei die Schutzfolie (9) ausgeführt ist, das Elek-
trodenelement (3) vor mechanischen Einwirkungen
durch das Gehäuse (11) zu schützen.

2.   Batteriezelle (1) gemäß Anspruch 1, wobei die
Schutzfolie (9) eine Materialstärke zwischen 18 und
100 µm aufweist.

3.   Batteriezelle (1) gemäß einem der Ansprüche
1 und 2, wobei die Schutzfolie (9) zumindest ein Ma-
terial aus der folgenden Gruppe von Materialien auf-
weist: Polyethylen, Polytetrafluorethylen, fluoriertes
Ethylen-Propylen, Polyimid, Polyamid, Polyethylen-
terephthalat und Polyethylennaphthalat aufweist.
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4.   Batteriezelle (1) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3,
wobei das Gehäuse (11) ein elektrisch leitfähiges Ma-
terial aufweist;
wobei die Schutzfolie (9) ein elektrisch isolierendes
Material aufweist.

5.   Batteriezelle (1) gemäß Anspruch 4,
wobei die Batteriezelle (1) einen flüssigen Elektroly-
ten aufweist;
wobei das elektrisch isolierende Material chemisch
inert gegen den flüssigen Elektrolyten ist.

6.   Batteriezelle (1) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 5,
wobei die Schutzfolie (9) eine Adhesionsschicht (13)
aufweist;
wobei die Adhesionsschicht (13) in einem ersten Be-
reich der Schutzfolie (9) vorgesehen ist.

7.     Batteriezelle (1) gemäß Anspruch 6, wobei
die Adhesionsschicht Polysiloxan, Acrylat oder Kau-
tschuk aufweist.

8.   Batteriezelle (1) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 7, wobei die Schutzfolie (9) einlagig um das Elek-
trodenelement (3) gewickelt ist.

9.   Batteriezelle (1) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 8, wobei die Batteriezelle (1) als Lithium-Ionen-
Akkumulator ausgeführt ist.

10.   Verfahren zur Herstellung einer Batteriezelle
(1), gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, das Ver-
fahren aufweisend die folgenden Schritte Bereitstel-
len eines Elektrodenelements (3);
Bereitstellen eines Gehäuses (11);
Einlagiges Wickeln einer Schutzfolie (9) um das Elek-
trodenelement (3);
Einfügen des Elektrodenelements (3) in das Gehäuse
(11);
wobei die Schutzfolie (9) ausgeführt ist das Elek-
trodenelement (3) vor mechanischen Einwirkungen
durch das Gehäuse (11) zu schützen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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